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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1983

Norm

EheG §81 Abs2

Rechtssatz

Wurden Sachen, die während aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft dem Gebrauch beider Ehegatten gedient

haben, veräußert, so tritt der Erlös an deren Stelle.
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